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§ 35 AMBO 2009 Vermittlung von
Arzneimitteln

 AMBO 2009 - Arzneimittelbetriebsordnung 2009

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Arzneimittelvermittler haben sich davon zu überzeugen, dass die von ihnen vermittelten Arzneimittel

zugelassen oder registriert sind.

2. (2)Arzneimittelvermittler haben die in der Guten Vertriebspraxis enthaltenen Anforderungen über die Vermittlung

von Arzneimitteln einzuhalten.

3. (3)Arzneimittelvermittler haben das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen unverzüglich über jedes

gefälschte Arzneimittel oder jeden Verdacht einer solchen Fälschung zu informieren.

4. (4)Arzneimittelvermittler haben in Bezug auf ihre Tätigkeit ein entsprechendes Qualitätssicherungssystem zu

betreiben, in dem die Zuständigkeiten und Abläufe sowie die Maßnahmen zum Risikomanagement dargelegt

sind.

5. (5)Arzneimittelvermittler haben die in den §§ 15 Abs. 1, 22 Abs. 4 und 34 enthaltenen Anforderungen, soweit

diese auf die Vermittlung von Arzneimitteln zutreffen, einzuhalten.
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